
BES  ECHUNGEN

Staat. Kirche, Gesellschaft

Festgabe Für Theodor Maunz ZU (7e= tendenzen un!: die gegenwärtige Lage des VO1I«-

burtstag. Hrsg. vn SPANNER, LERCHE, tassungsrechtlichen Eigentumsschutzes. Funk-
ZACHER, BADURA, Frhr. NS ((AM- t10n und Vorschläge tür eine Reform des

ENHAUSE München: Beck 1971 DG 5720 Bundesverfassungsgerichts stehen 1mM Mittel-
Lw 65,— punkt mehrerer bedeutsamer Abhandlungen

Die insgesamt Beiträge dieser Festschrift, Dem Verhältnis VO  w Staat und Kirche hat
die eın Kreıis VO  ; Schülern und Freunden der Staatsrechtslehrer Uun: Kulturpolitiker
dem Staatsrechtslehrer Theodor Maunz ZU Theodor Maunz oft seine besondere Aut-

Geburtstag dargebracht hat, siınd nıcht merksamkeıt zugewandt. Deshalb haben meh-
1Ur eine würdige Ehrengabe für einen be- rere Beıiträge, die weltanschaulichen Fragen
deutenden Juristen, S1e bıeten ugleich einen gew1ıdmet sind, mıit echt eınen bedeutsamen
vorzüglichen Querschnitt aktueller Fragestel- Anteil dieser Festschrift. Herzog
lungen und Probleme autf dem Gebiet der (Speyer) untersucht Möglichkeiten und For-
Zuordnung VO  3 Staat, Verfassung und Ge- B9LS  3 staatlicher Gesetzgebung 1n weltan-
ellschaft Be1i er Vielseitigkeit se1nes Wır- chaulich umstrıttenen Bereichen Scheuner
kens lag der Schwerpunkt der WIiSSeNs!  a  S (Bonn) befaßt sıch mIi1t der für alle deutschen
lıchen Tätigkeit VO  } Theodor Maunz 1mM Bundesländer relevanten Problematıik „Ver-
Staats- und Verfassungsrecht. eın se1t dem fassungsrechtliche Fragen der cQhristlichen (3e-
Jahr 1951 1n Auflagen erschienenes ehr- meinschaftsschule“. Am Fall der Bildung der
buch „Deutsches Staatsrecht“ und der VO  e Nordelbischen evangelisch-lutherischen Kiırche
iıhm 1n Zusammenarbeit MI1t Dürıg (Tü- untersucht Ule (Speyer die Anwen-
ıngen) und se1t einıgen Jahren auch mMI1t dung der Clausula rebus S1C stantıbus auft

FIeFZOS (Speyer herausgegebene Kom- Kirchenverträge. Eın interessantes, die Ver-
mentiar „Grundgesetz“ en den Namen des fassungsmäßigkeit des Kirchenlohnsteuerab-
Jubilars tür jeden Studenten der Jurispru- ZUS>S betreftendes Verfahren VOT dem Bundes-
denz, ber uch für jeden, der sıch w1issen- verfassungsgericht nımmt yhr. Cam-
schaftlich MIt dem Staats- und Verfassungs- penhausen ZU Ausgangspunkt seiner Erör-
recht der Bundesrepublik Deutschland be- terung „Normenkontrollverfahren un Öf-
schäftigt, und nıcht zuletzt auch für die Ver- fentliches Interesse“. Eın Lebensbild des BLO

Ren Münchener Staatsrechtlers Hans Na-treter der Rechtspraxis einem Begriff Weli-

den lassen. wlasky, des Lehrers VO  - Theodor Maunz,
Von den Beıiträgen dieser Festschrift, VO'  w zeichnet Zacher (Saarbrücken) 1n dem

denen hier NUur wenıge ZCeENANNLT werden kön- abschließendem Beitrag AF1ans Nawıasky.
Eın Leben tür Bundesstaat, Rechtsstaat undNnCN, befaßt sıch eine größere Anzahl ur-

gemäfßs mi1t Fragen des Grundgesetzes für d1e Demokratie“.
Bundesrepublik Deutschland und der Inter- Das vielseitige Lebenswerk des Juristen
pretatıon einzelner Verfassungsbestimmun- Theodor Maunz 1St durch eıne 1n dieser Voll-
SsCHh. Stern (Köln) und Weber (GÖöt- endung selten anzutreiftende Synthese VO  w

tingen) eroOrtern Probleme der Revısıon bZzw. akademischer Lehrtätigkeıit, Verwaltungs-
der Totalrevision des Grundgesetzes. E, Forst- praxıs und engaglıertem insatz 1n der Kul-
hoff (Heidelberg) untersucht Entwicklungs- turpolitik gekennzeichnet. Gleiches oilt VO'
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Besprechungen

Charakter dieser Festschrift: S1e 1St VO  3 pra- deutschen Religions- der Staatskirchenrechts
xisbezogener und lebensgestaltender Aktua- Orlıentieren will, wiıird dank der übersicht-
lität. List! SJ liıchen Systematisierung bei List] nıcht lange

suchen mussen. Wer Je auf diesem Gebiet
gearbeitet hat, wird das erk als unschätz-

EISTE, Joseph Das Grundrecht der Religions- Aare empfinden. Der Autor hat nıcht
19888 die einschlägigen Entscheidungen exaktFfreiheit 1 der Rechtsprechung der Gerichte

der Bundesrepublik Deutschland. Berlin: und austührlich wiedergegeben, sondern sıch
Duncker und Homblot 1971 K VA: 524 mI1t ihnen auch sorgfältiger Verwen-
(Staatskırchenrechtliche Abhandlungen. 1 dung der Literatur auseinandergesetzt. S50 1St
Kart. Ö8,—. die ursprünglıch als Monographie angelegte

Der Vertasser stellt sıch dıe Aufgabe, aut Arbeit einem umtassenden Handbuch SC-
der Grundlage der veröftentlichten Gerichts- worden. Rüfner
entscheidungen seit Inkrafttreten des Grund-

bıs Mıtte Maı 1971 1nNe Gesamtdar-
SOLTE, Ernst-Lüder: Theologie der Uni-stellung der Rechtsprechung ur indıvyıduellen

und korporativen Religionsfreiheit geben. wersitädt. Staats- und kırchenrechtliche Pro-
Nach einer „Grundlegung“, 1n der Nier- bleme der theologischen Fakultäten (Jus Ecc-

sucht wiırd, welche Bedeutung der Religion lesiasticum. Beiträge ZU evangelıschen Kır-
und der Religionsfreiheit 1mM freiheitlichen chenrecht und ZUu Staatskirchenrecht. 135
und relig1ös pluralistischen demokratischen München: Claudius 1971 320 Kart 28,—.
taatswesen dem Grundgesetz und 1m Die Bedeutung der zahlreichen deut-
internationalen Rahmen zukommt, stellt der schen Unıiversıitäten bestehenden theologischen
Autor zunächst die Rechtsprechung ZUr eli- Fakultäten für die Kıirchen und den Stand
g10nsfreiheit als der theologischen Wissenschaft 1n DeutschlandIndıyıdualgrundrecht
öftentlichen und priyaten echt und sodann kann kaum hoch eingeschätzt werden.
die Judikatur ZAUe Religionsfreiheit als Grund- Um mehr überras:  f CDy dafß die vielfäl-
recht der Religionsgemeinschaften und ıhrer tige, den Staat und die Kıiırchen gleicher-
Untergliederungen dar Er ze1gt, da{fß die maßen berührende Problematik der e
Bundesrepublik die freie relig1öse Betätigung Fakultäten bisher noch n1ıe eine repräasentatıve
nıcht 1Ur nach dem Wortlaut der Verfassung, und umtassende staatskirchenrechtliche Dar-

stellung erfahren hat Es 1St das Verdienstsondern auch 1n iıhrer Verfassungs- und Ver-
Wwaltungspraxis voll gewährleistet. Eine weIlt- der vorliegenden, in Anlage und Durchtüh-
ehende Kooperatıon zwıschen Kırche un rung hervorragenden Untersuchung, diesem
Staat Wahrung der religiösen Neutralıi- se1it langem fühlbaren Mangel abzuheltfen.
tat des Staates wird dadurch nıcht ‚UuSSCc- Der Verft., der hier 1n leicht überarbeiteter
schlossen. Fassung seine 1m Jahr 1970 be1 dem Tübinger

List] begnügt sıch bewußt nıcht damıt, die Staatsrechtslehrer Martın Heckel angefertigte
großen Liınıen zeıgen, sondern strebt Voll- Dissertation vorlegt, versteht ecs mMI1t Meıster-
ständigkeit Dadurch wiırd das Buch schaft, dıe Rechtsfragen, diıe die deutschen

theol Fakultäten heute aufwerfen, auf dereinem unentbehrlichen Nachschlagewerk, w1e
für das Religions- und Staatskirchenrecht Grundlage des Verfassungs- und Staatsrechts

1n Deutschland bısher nıcht exıistlerte. Eıne der Bundesrepublik Deutschland eingehend
Zusammenfassung nde und eın Entschei- erortern. Dıie geschichtliche Entwicklung
dungsregister, 1n dem alle zıtierten Entschei- der deutschen Universitätstheologie findet
dungen nach Gerichten und Daten geordnet dabej gebührende Berücksichtigung.
In1t allen wichtigen Fundstellen angegeben In dem wohl breit ausgefächerten e1N-

leitenden wissenschaftstheoretischen Abschnittwerden, entspricht dieser Zielsetzung.
Wer sıch über ırgendeın Spezialproblem des „Wissenschaftsfreiheit und Theologie“ —4
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